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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §1;

BDG 1979 §80 Abs9;

VwRallg;

Rechtssatz

Nur wenn die Gestattung der Benützung der Naturalwohnung durch die Dienstbehörde durch Bescheid nach § 80 Abs

9 BDG 1979 ausgesprochen wurde, sind Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis im Verwaltungsweg auszutragen.

Wird die Wohnung aber auf Grund einer (allenfalls auch konkludent) abgeschlossenen privatrechtlichen Vereinbarung

benützt, ist der Rechtsweg (Zuständigkeit der Gerichte) gegeben. Wird die Wohnung (nach Erlöschen des ö entlich-

rechtlichen Benützungsverhältnisses durch Tod des Beamten) von einem Hinterbliebenen ohne ö entlich-rechtlichen

oder privatrechtlichen Titel weitergenutzt, ist für daraus resultierende Rechtsstreitgkeiten gleichfalls der Rechtsweg

eröffnet.

Schlagworte

sachliche Zuständigkeit in einzelnen AngelegenheitenVerhältnis zu anderen Materien und Normen Zivilrecht
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